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Hersteller = Organisation, die die jeweiligen Erzeugnisse entsprechend 
den Anforderungen in der Bestellung mit den Eigenschaften entspre-
chend der Erzeugnisspezifikation herstellt. 
 

Händler = Organisation, die Erzeugnisse von einem Hersteller erhält 
und diese ohne weitere Bearbeitung weitergibt oder, wenn bearbeitet, 
ohne Veränderung der in der Bestellung und in der der Bestellung zu-
grundeliegenden Erzeugnisspezifikation festgelegten Eigenschaften





 
Ein Hersteller (eines Produktes der nächsten Bearbeitungsstufe) darf in 
das (sein) APZ 3.1 (3.2) Prüfergebnisse übernehmen, die auf der Grund-
lage spezifischer Prüfung des von ihm verwendeten Vormaterials bzw. 
der Vorerzeugnisse (von dessen Hersteller) ermittelt wurden unter der 
Voraussetzung, dass er Verfahren zur Sicherstellung der Rückverfolg-
barkeit anwendet und die entsprechende Prüfbescheinigung (des Her-
stellers des Vormaterials) (auf Anforderung seines Kunden) vorlegen 
kann. 
(Klammervermerke vom Autor) 
 



Fokussiert ist demnach die „Produktverantwortung“ 
auf einen Anonymus „Hersteller“

 

Kapitel 2 Artikel R2 Pflichten des Herstellers 
(1) Die Hersteller gewährleisten, wenn sie ihre Produkte in Verkehr brin-
gen, dass diese gemäß den Anforderungen entworfen und hergestellt 
sind. 





 
§ 4 Hersteller 
(1) Hersteller im Sinne des Gesetzes ist, wer ein Endprodukt, einen Grund-
stoff oder ein Teilprodukt hergestellt hat. 
Als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch das Anbringen seines Namens, 
seiner Marke oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens als 
Hersteller ausgibt. 
 
(2) Als Hersteller gilt ferner, wer ein Produkt zum Zweck des Verkaufs, der 
Vermietung, des Mietkaufs oder einer anderen Form des Vertriebs mit wirt-
schaftlichem Zweck im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit in den Gel-
tungsbereich des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) einführt oder verbringt. 
 
(3) Kann der Hersteller des Produkts nicht festgestellt werden, so gilt 
jeder Lieferant als dessen Hersteller, es sei denn, dass er dem Geschädig-
ten innerhalb eines Monats, nachdem ihm dessen diesbezügliche Aufforde-
rung zugegangen ist, den Hersteller oder diejenige Person benennt, die ihm 
das Produkt geliefert hat. Dies gilt auch für ein (in den EWR) eingeführtes 
Produkt, wenn sich bei diesem die in Absatz 2 genannte Person nicht fest-
stellen lässt, selbst wenn der Name des Herstellers bekannt ist. 
 
§ 5 Mehrere Ersatzpflichtige 
Sind für denselben Schaden mehrere Hersteller nebeneinander zum Scha-
densersatz verpflichtet, so haften sie als Gesamtschuldner. 
Im Verhältnis der Ersatzpflichtigen zueinander hängt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leisten-
den Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der 
Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht wor-
den ist.















4 Kategorien: 
Dienstleistungen, 
Hardware, Soft-
ware, verfahrens-
technische Pro-
dukte 

Anmerkung des Autors: 
Allgemeine Erwartungshaltungen wie 
etwa bei Konsumgütern sind hier 
nicht gemeint, sondern es müssen 
schon konkret geäußerte Erwartun-
gen sein, z.B. schriftlich festgelegt

Festgelegte An-
forderungen kön-
nen in normati-
ven Dokumenten 
wie Rechtsvor-
schriften, Nor-
men und techni-
schen Spezifika-
tionen niederge-
legt sein. 
 

siehe Qualitäts-
merkmal 
Verfahren siehe 
Prüfverfahren 

 

 



 

Die Inspektion 
eines Prozesses 
kann die Inspek-
tion von Perso-
nen, Einrichtun-
gen, Technologie 
und Methoden 
einschließen 

 

 

z.B. Käufer und 
Nutzer und deren 
Vertreter 

 

 

 



Die sich erge-
bende Aussage 
(Konformitäts-
aussage) vermit-
telt die Sicher-
heit, dass die 
festgelegten 
Anforderungen 
erfüllt werden. 
Eine solche Be-
stätigung bist für 
sich allein keine 
vertragliche, 
gesetzliche oder 
anderweitige 
Garantie 
 

 

 

Anmerkung des Autors: 
Hier handelt es sich nicht um einen 
Konformitätsnachweis über die Ge-
samtheit aller Eigenschaften eines 
Produktes, sondern nur um die Über-
einstimmung geprüfter und im Quali-
tätsnachweis dokumentierter Eigen-
schaften mit den festgelegten Anfor-
derungen.

 

weitere Informa-
tionen können 
sein die Be-
schreibung des 
Gegenstandes, 
angewendete 
Prüfverfahren, 
Prüfer usw.  



 

 

Die geprüften 
Erzeugnisse 
müssen nicht 
notwendiger-
weise aus der 
Lieferung selbst 
stammen 

 

 

Anmerkung des 
Autors: 
Wenn ein Händ-
ler nicht den 
eigentlichen 
Hersteller be-
nennen kann 
oder will, tritt er in 
die Rolle des 
Herstellers ein 
(Quasi-
Hersteller) 
Die Abnahmebe-
auftragten bestä-
tigen die Prüfung 
und Prüfergeb-
nisse. Die Prü-
fung kann auch 
durch die Her-



stellungsabtei-
lung durchgeführt 
werden. 

 

 

 
 

Gemeinschafts-
markt ist der EU-
Markt der 27 
Staaten 
(Binnenmarkt) 
 

zu den Pflichten 
des Herstellers 
siehe Artikel R2 
des Beschlusses 
768/2008/EG 

zu den Verpflich-
tungen des Ein-
führers siehe 
Artikel R4 des 
Beschlusses 
768/2008/EG 
zu den Verpflich-
tungen des 
Händlers siehe 
Artikel R5 des 
Beschlusses 
768/2008/EG 
Der Bevollmäch-
tigte ist auf der 
EG-
Konformitätser-
klärung mit Name 
und Anschrift 


